
Offene Fragen ZUr Schwangerenberatung

Im Juli 2003 hat der Vereıin „Donum vitae“ ıIn Fulda selne hundertste Beratungsstelle
eröffnet. Diese Stellen arbeiten als eiIn katholisches Angebot welıter innerhalb der Be.
setzlıchen Schwangerschaftskonfliktberatung, AUS der die Kıirche 1n Deutschland auf
Weısung Roms ausgeschieden I1ST. Der Verein Donum vitae wurde 1m September 1999
durch katholische Frauen un:! Männer 1n einer Reaktion auf diese Entscheidung S6-
oründet, Frauen 1n orofßser persönlicher Not weıter Begleitung un! Hıiılte ANZ
bıeten un! den ungeborenen Kındern beizustehen. Er ann auch als Versuch eiıner
Antwort auf die bleibenden Fragen dıe Kırche auf diesem Feld gesehen werden.

Im Epilog Bertolt Brechts Drama „Der zuLe Mensch VO Sezuan“ tfinden sıch
die Zeilen: „ Wır stehen selbst enttäuscht un: sehn betroffen Den Vorhang un!
alle Fragen offen  CC Dıies trıfft auch diıe Sıtuation ach dem Ausstieg der Kırche AUS
der staatlıchen Schwangerenkonfliktberatung, der abgeschlossen wurde, nachdem
auch die Diözese Limburg die Miıtwirkung dabe] auf Anweısung des Papstes VO

März 20072 hın einstellen mufiste. Kardıinal arl Lehmann merkte aZu d} damıt
komme „eın langer un schwieriger Prozefl einem Abschlufße“. In dieser Bemer-
kung miıschen sıch Resignatıon mıt Erleichterung, die INa  e nachfühlen kann, weıl C555
für ıh ohl eıne quälende Entscheidung W al, sıch schließlich den romıschen An-
ordnungen beugen.

Man darf9da dabej W1e€e „Kırchenräson“ eıne Rolle spielte, W1€e
INnan 1n Anlehnung den Begriff „Staatsraäson könnte, wonach der Staat
seıine Interessen Umständen auch Verletzung der Rechte einzelner
durchsetzen kann, WCI11 das seinem Wohl unerläfßlich scheint; L1UTr ware be-
denken, ob dieses ohnehın zweıtelhafte Recht auch für die Kırche 1n Anspruch SC
LLOTININEN werden kann, die keinestalls Selbstzweck ist, sondern den Menschen un!
deren e1] dienen hat Zudem fragt sıch, ob INa  aD angesichts der weıterhıin eut-
ıch ber 100 01010 Abtreibungen PTO Jahr 1n Deutschland VO einem abgeschlosse-
Hen Prozef(ß reden Ahahal Der Vorhang Mag ZWar AZU se1N, aber wichtige Fragen
gerade auch die Kırche bleiben offen

Die 1St Werden durch diese Entscheidung ber den Ausstıieg der Kırche aus
der staatlıchen Schwangerenkonfliktberatung mehr Abtreibungen verhindert als
ohne s1e? Die Antwort mu{ß leider ohl heißen: Im Gegenteıl! Denn CS Aält sıch
teststellen, da{ß ZW ar die kırchlichen Beratungsstellen weıter 1n Anspruch
IHEN werden, jedoch die Zahl der Schwangeren, die eiıne Konfliktberatung suchten,
MaAassıv zurückgegangen 1St Die Fraäuen also, die ernsthaft eiınen Abbruch der
Schwangerschaft erwagen, bleiben AUsS. Da{ß 6S ın der 10zese Limburg dadurch,
da{flß S1€e eine Zeıtlang weıter be] der staatlıchen Schwangerenkonfliktberatung mI1t-
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wiırkte, gelungen Wal, etlıche dieser Ratsuchenden bewegen, ıhr ında-

SCIL, das s1€e hne diese Beratung abgetrieben hätten, tie]l offenbar be] der römischen
Entscheidung nıcht 1Ns Gewicht.

Das tührt TT zweıten rage: Wıe glaubwürdıg 1st dıe Einstellung der kirchlichen
Amtstrager, W 4as die Ablehnung der Abtreibungen betriftt, WECI111 anscheinend in aut
Swiırd, da{ß infolge ıhrer Entscheidung mehr Kınder abgetrieben werden als
hne s1e? Da kırchliche tellen nıcht eınen Beratungsschein ausstellen dürften, der
in Deutschland dafür gefordert wırd, damıt eıne Abtreibung nıcht bestraft wiırd,
wurde doch auch begründet, da{ß dadurch die kırchliche Ablehnung der Abtreı-
bung verdunkelt würde Eben diese „Verdunkelung“ stellt sıch aber gerade eın, WEn

autf rund einer kırchlichen Verordnung auch NUr eın eINZISES ınd mehr abgetrie-
ben wırd als ohne S1e [ )a muf{fß doch der Eindruck entstehen, CS gehe Sal nıcht die
VO der Abtreibung bedrohten Kınder, sondern eın tragwürdıges „Image” der
Kırche, die sıch nıcht dıe Hände schmutzıg machen moöchte durch die Teilnahme
der gewiß nıcht iıdealen staatlıchen Abtreibungsregelung 1in Deutschland; diese ann
ZW AT als ein bel angesehen werden, allerdings den erreichbaren Regelungen
doch ohl als das geringere, WE I11all S1e mıt den Praktiken ın anderen Ländern
vergleicht. Dabe] wırd anscheinend auch übersehen, da{ß I1L11all sıch durch Unterlassen
7zumındest schuldıg machen kann, W1€e durch Beteiligen. Die alleın ent-

scheidende Überlegung mü{fßte doch se1ın, auf welchem der yangbaren Wege dıe
meılsten abtreibungsgefährdeten Kınder werden können.

Von daher erg1bt sıch die dritte un ohl bedrängendste rage: Wer nımmt dıe
durch die kırchliche Entscheidung zusätzlıch abgetriebenen Kınder auf se1ın (3e-
wıssen? IDiese Frage mMUu sıch jeder stellen, der in diesem „schwıerigen Proze{(i“ des
Umgangs mMi1t den Abtreibungen eıne Rolle spielen kann, also jeder mündıge Christ.
So lange S$1e nıcht beantwortet ST ann nıemand diesen Prozef(ß für sıch als ab-
geschlossen sehen. Der Vorhang darf nıcht ZUSCZORCH werden, weıl diese Fragen
otfen bleiben. Und das Gewı1ssen annn InNna  } nıcht delegieren, auch nıcht „über-
geordnete tellen“

Da{fß 1es VO christlichen Laıien begriffen wırd, zeıgen die Beratungsstellen VO

TDonum vitae. Hıer konnten alleın In Bayern 1ın den VELSANSCHECH beiden Jahren ber
3000 Frauen ermutıgt werden, doch och Ja ıhrem iınd Darın annn 111a

eıne posıtıve Folgerung AN der ANSONSTEN z1emlich verfahrenen kiırchlichen
Stellung ZUuUr Abtreibungsfrage 1n Deutschland erblicken, da{fß nämlıch Kırche nıcht
einfach mI1t Amtskirche gleichgesetzt werden darf, sondern „der Geılst weht,
will“ (Joh 3,8) So bleibt jeder mündıge Chriıst hierzulande aufgerufen, ach seinen
Möglıchkeıiten Einrichtungen WwW1€ ILDonum vıtae unterstutzen, schwangere
Frauen 1n Krisensituationen beizustehen und ıhnen womöglıch helten, ıhr ınd
ausZzZutragen. Damıt eisten diese Chrıisten nıcht 1Ur einen Beıtrag ZUur Rettung be-
drohten menschlichen Lebenss, sondern auch eınen wichtigen Dienst der Kırche,
die INan nıcht allein ıhren Amtsträgern überlassen sollte. Albert Keller 5
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